
AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht  WST1

Kundmachung
Auflage zur öffentlichen Einsicht gemäß § 20 iVm

§ 17 Abs 7 UVP-G 2000
(zu Kennzeichen WST1-U-768/191-2024)

Gemäß § 17 Abs 7 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000  UVP-G 2000

wird kundgemacht:

-

der Austrian Power Grid AG wurde nach § 17 UVP-G 2000 mit Bescheid (I) der

NÖ Landesregierung vom 20. Februar 2018, RU4-U-768/057-2017, in der Fassung

des Erkenntnisses des BVwG vom 08. November 2018, W270 2194727-1/43E (ge-

kürzte Erkenntnisausfertigung vom 13. Dezember 2018), genehmigt.

Über die ordnungsgemäß angezeigte -kV-

Bestandsleitung UW Bisamberg -

satzneubau APG- und im Verbund zur nachträglichen Genehmi-

gung beantragten Konsensabweichungen wurde das Abnahmeverfahren gemäß § 20

UVP-G 2000 geführt und mit Bescheid vom 28. Juni 2024, Zl. WST1-U-768/191-

2024, abgeschlossen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Bescheidausfertigung bei den Standortge-

meinden Altlichtenwarth, Angern an der March, Auersthal, Bernhardsthal, Bockfließ,

Drösing, Dürnkrut, Ebenthal, Enzersfeld im Weinviertel, Gänserndorf, Großebersdorf,

Großengersdorf, Großkrut, Hausbrunn, Hohenau an der March, Jedenspeigen, Neu-

siedl an der Zaya, Palterndorf-Dobermannsdorf, Pillichsdorf, Prottes, Rabensburg,

Ringelsdorf-Niederabsdorf, Schönkirchen-Reyersdorf, Spannberg, Stetten, Velm-

Götzendorf, Weiden an der March, Weikendorf, Wolkersdorf im Weinviertel und Zis-

tersdorf sowie beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umwelt- und Anlagen-

recht  WST1, 3109 St. Pölten, Neue Herrengasse, Haus 16, Erdgeschoss, während

der Amtsstunden während der nächsten 8 Wochen zur Einsichtnahme aufliegt. In



- 2 -

dieser Zeit ist auch diese Kundmachung im Internet auf der Homepage der NÖ Lan-

desregierung, http://www.noe.gv.at/Umwelt/Umweltschutz/Umweltrecht-aktuell.html,

abrufbar.
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